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Ist die Ausbildung zur ZFA abgeschlos-
sen, stehen den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern in der Zahnarztpraxis ver-
schiedene Wege offen. Eine Aufstiegsfort-
bildung eröffnet neue Perspektiven und 
die Fortbildung zur Zahnmedizinischen 
Verwaltungsassistenz (ZMV), Zahnmedi-
zinischen Prophylaxeassistenz (ZMP) oder 
im Anschluss zur Dentalhygienikerin bzw. 
zum Dentalhygieniker (DH) ermöglicht 
den nächsten Karriereschritt. Um an ei-
ner Fortbildung teilzunehmen, muss man 
allerdings zwingend mindestens ein Jahr 
Berufserfahrung vorweisen.

Rund um das Thema Fortbildungen hat 
das Referat Zahnärztliches Personal der 
BLZK Informationen auf seiner Website 
als FAQ zusammengestellt (siehe Kasten). 
Hier einige der häufigsten Fragen:

Kann ich bei der BLZK eine Aufstiegs-
fortbildung buchen?
Bei der BLZK werden zwar die Abschluss-
prüfungen zu den jeweiligen Aufstiegs-
fortbildungen abgelegt, die BLZK bietet 
jedoch selbst keine Aufstiegsfortbildun-
gen an. Die Lehrgänge, die zur Prüfung 
vor der BLZK führen, werden von unter-
schiedlichen Anbietern in Bayern durch-
geführt (Link zu den Veranstaltern über 
FAQ, siehe Kasten). 

Werde ich zur Aufstiegsfortbildung 
auch zugelassen, wenn die Zulas-
sungsvoraussetzungen nicht vollstän-
dig erfüllt sind?
Das geht leider nicht. Für die Zulassung zu 
den verschiedenen Aufstiegsfortbildungen 

gibt es verbindliche Rechtsvorschriften, 
von denen nicht abgewichen werden darf. 
Die „Besonderen Rechtsvorschriften für 
die Fortbildungsprüfung“ der jeweiligen 
Aufstiegsfortbildungen sind auf der Web-
site der BLZK zu finden.

Die Aufstiegsfortbildung ist abge-
schlossen. Unter welchen Vorausset-
zungen kann ich einen Meisterbonus 
erhalten?
Der Meisterbonus wird derzeit für die 
erfolgreiche Abschlussprüfung zur oder 
zum ZMP, DH und ZMV gewährt. Hierfür 
müssen Hauptwohnsitz oder Beschäfti-
gungsort zum Zeitpunkt der Prüfungsan-
meldung oder zum Zeitpunkt der Feststel-
lung des Prüfungsergebnisses in Bayern 
liegen.

Für die Anmeldung zur Abschluss- oder 
zu einer Fortbildungsprüfung werden 
amtlich beglaubigte Kopien benötigt. 
Wo erhalte ich solche Kopien?
Amtlich beglaubigte Kopien einer Ur-
kunde werden bei den Gemeinde- und 
Stadtverwaltungen oder von Landratsäm-
tern ausgestellt. Hierzu muss die jeweilige 
Urkunde im Original vorgelegt werden.

Kann ich mit einer abgeschlossenen 
Aufstiegsfortbildung von der BLZK 
auch studieren?
Die erfolgreich bestandene Abschlussprü-
fung einer Aufstiegsfortbildung ist nicht 
automatisch gleichzusetzen mit dem Abi-
tur. Absolventen erlangen damit jedoch 
eine Hochschulzugangsberechtigung und 
können an Zulassungsverfahren der baye-

rischen Hochschulen teilnehmen. Nähere 
Informationen dazu finden sich auf der 
Website des Bayerischen Staatsminis-
teriums für Unterricht und Kultus unter 
www.weiter-studieren-in-bayern.de.

Wie erhalte ich eine Zweitschrift 
meines Prüfungszeugnisses für die 
Aufstiegsfortbildung?
Das Referat Zahnärztliches Personal der 
BLZK kann eine Zweitschrift des Prüfungs-
zeugnisses ausstellen. Sie wird am besten 
schriftlich per Mail angefordert. Wichtig 
dabei sind die Angaben, wann und wo die 
Prüfung abgelegt wurde, der vollständige 
(gegebenenfalls damalige) Name sowie 
Geburtsdatum und -ort. Da die BLZK die 
Prüfungsunterlagen nur für die Dauer von 
zehn Jahren aufbewahren muss, ist eine 
Abschrift zu einem späteren Zeitpunkt in 
der Regel schwierig. Die Ausstellung einer 
Zweitschrift ist gebührenpflichtig. 
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Weitere Fragen zu Ausbildung, 
Fortbildung und Praxisalltag für das 
zahnärztliche Personal finden sich 
auf der Website der BLZK unter

blzk.de/blzk/site.nsf/id/
pa_faq_zap.html
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